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Artikel 3: [Rolle der einzelstaatlichen Parlamente]

(1)               Die einzelstaatlichen Parlamente können sich an den Bewertungsmechanismen nach

Artikel 4 der Verfassung beteiligen und werden in die politische Kontrolle der Tätigkeiten von

Europol entsprechend Artikel 22 der Verfassung einbezogen.

 (2)              [Abweichend von den Bestimmungen des Protokolls über die Beachtung der Anwen-

dung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit hat die Kommission für den

Fall, dass mindestens ein Viertel der einzelstaatlichen Parlamente eine begründete Stellungnahme

dahin gehend abgibt, dass ein im Rahmen der Kapitel 3 und 4 dieses Titels vorgelegter

Kommissionsvorschlag nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip in Einklang steht, den Vorschlag zu

überprüfen. Nach Abschluss der Überprüfung kann die Kommission beschließen, an ihrem

Vorschlag festzuhalten, ihn zu ändern oder ihn zurückzuziehen. Die Kommission begründet ihren

Beschluss. Diese Bestimmung gilt auch für Initiativen einer Gruppe von Mitgliedstaaten nach

Artikel 8 dieses Titels.] 

Explanation (if any) :

Absatz 1: Diese Bestimmung ist im Kern eine Leerformel, da sie ausschließlich Verweise auf die
Regelung in Artikel 4 bzw. auf die Regelung in Artikel 22 enthält, ohne selbst irgendeine darüber
hinaus gehende Regelung zu treffen.

Absatz 2: Die Pflicht zur Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und des
Verhältnismäßigkeitsprinzips sowie ihre Anwendung gemäß den Bestimmungen des
Subsidiaritätsprotokolls ergibt sich bereits unzweideutig aus Art. 8 und 9 des Verfassungsentwurfs
des Präsidiums (Dokument Conv 528/03). Für mich ist nicht ersichtlich, warum für die Kapitel 3
und 4 eine Sonderregelung getroffen werden sollte.


